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Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
Nr. P-SAC02/III-760 

vom 25. September 2025 

1. Ausfertigung

Gegenstand: Bauart zur Errichtung von Holzbalkendecken- bzw. Holz-

sparrendachkonstruktionen mit einer unterseitigen Beklei-

dung, sowie einem oberseitigen Abschluss der Feuerwider-

standsklasse F30-B bei einseitiger Brandbeanspruchung 

von unten gemäß DIN 4102-2: 1977-09 [1]. 

entsprechend: der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

NRW (VV TB NRW); vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert 

durch Runderlass vom 19. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025, 

S. 363), ergänzt durch den Erlass vom 2. September 2025

(Erlass 0005100).

Teil C4, lfd. Nr. C 4.1 – Bauarten […] zur Errichtung von Un-

terdecken, an die Anforderungen an die Feuerwiderstands-

dauer gestellt werden […]. 

Antragsteller: Etex Building Performance GmbH 

Geschäftsbereich Siniat 

Scheifenkamp 16 

40876 Ratingen 

Geltungsdauer bis: vom 24. März 2025 bis 23. März 2030 

Bearbeiterin: M. Göpel, M.Sc.

Bearbeiter: T. Kristokat, M.Sc.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben ge-
nannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen anwendbar. 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis P-SAC 02/III-760 vom 24. März 2020. 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wurde erstmals am 24. März 2015 
ausgestellt. 
Dieses Dokument umfasst 14 Seiten und 2 Anlagen. 
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A Allgemeine Bestimmungen 

(1) Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne 

der Landesbauordnungen nachgewiesen.  

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-

gen. 

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt. 

(4) Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, un-

beschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender 

der Bauart in Form von Kopien zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das 

allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfor-

derung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-

ses zur Verfügung zu stellen. 

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 

auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Prüfstelle Gesellschaft für Materi-

alforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH. Texte und Zeichnungen von 

Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. 

Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von 

der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH 

nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten. 

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert wer-

den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern. 

(7) Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf des Nach-

weises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis). 
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B Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-

zeugnisses 

1.1 Gegenstand 

1.1.1. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Anwendung von 

Holzbalkendecken- bzw. Holzsparrendachkonstruktion mit einer unterseitigen Bekleidung so-

wie einem oberseitigen Abschluss zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30, Benen-

nung (Kurzbezeichnung) F 30-B, gemäß DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei einseitiger Brandbean-

spruchung von der Holzbalkendecken-, bzw. Holzbalkendach-Unterseite. 

Für die Bewertung der Deckenkonstruktion bei Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite 

kann die entsprechende Feuerwiderstandsklasse beispielsweise durch weitere Aufbauten mit 

einem separaten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder über die anerkannten Re-

geln der Technik nachgewiesen werden. Die gesonderte Nachweisführung ist für mindestens 

ebenfalls der in diesem Abschnitt angegebenen Feuerwiderstandsklasse erforderlich. 

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart werden Anfor-

derungen an die Feuerwiderstandsdauer gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-

bestimmungen NRW (VV TB NRW); vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert durch Runderlass 

vom 19. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025, S. 363), ergänzt durch den Erlass vom 2. September 

2025 (Erlass 0005100), Teil C4, lfd. Nr. C 4.1 gestellt. 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit der in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auf-

geführten Bauart ist prüftechnisch nachgewiesen. Falls an die Bauart Anforderungen bezüglich 

der Widerstandsfähigkeit gegen Brandausbreitung innerhalb der Bauteilebene und der An-

schlüsse gestellt werden, bedarf es einer gesonderten Nachweisführung. 

1.1.2. Die Holzbalkendecken- bzw. Holzsparrendachkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einer 

Holzbalken- bzw. Holzsparrentragkonstruktion (Abschnitt 4.2.1 und 4.3.1), einer zwischen 

Tragkonstruktion angeordneten Gefachdämmung (Abschnitt 4.2.2 und 4.3.2), einer unterseitig 

angeordneten Unterdeckenkonstruktion mit einer Bekleidung mit Siniat LaMassiv-Platten 

(Abschnitt 4.2.3 und 4.3.3). 

Der obere Abschluss der Deckenkonstruktion mit Holzschalung (Abschnitt 4.2.4) ist mit einem 

brandschutztechnisch wirksamen Fußbodenaufbau, der die Holzbalkendeckenkonstruktion 

von der Oberseite durch eine Brandbeanspruchung nach ETK nachweislich schützt auszufüh-

ren. Der Raumabschluss muss nachgewiesen und die Weiterleitung von Feuer und Rauch 

müssen ausgeschlossen sein. Bei der Dachkonstruktion wird der obere Abschluss mit einer 

Dachlattung und einer harten Bedachung (Abschnitt 4.3.4) ausgeführt. 

Weitere Angaben sind der Tabelle 1 sowie der Anlage 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnis zu entnehmen. 

Im Folgenden wird die Holzbalkendeckenkonstruktion als Deckenkonstruktion und die Holz-

sparrendachkonstruktion als Dachkonstruktion bezeichnet. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1. Die jeweilige Dach- bzw. Deckenkonstruktion, ausgeführt als Holzbalkendecken- bzw. Holz-

sparrendachkonstruktion, wird als Teil einer baulichen Anlage errichtet. 
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1.2.2. Die Einstufung der tragenden, raumabschließenden Deckenkonstruktion in die Feuerwider-

standsklasse F 30-B gemäß Abschnitt 1.1.1 erfolgt nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei einseitger 

Brandbeanspruchung von unten. 

Die Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] gilt auf Grund der vorliegenden 

Prüfdokumente für eine Brandbeanspruchung von der Decken-, bzw. Dachunterseite. Der 

Nachweis wurde durch Feuerwiderstandsprüfungen an Decken-, bzw. Dachbauteilen mit einer 

Belastung senkrecht zur Elementebene erbracht. 

Für eine Brandbeanspruchung von oben ist die Deckenoberseite mit einem brandschutztech-

nisch wirksamen Fußbodenaufbau, der die Holzbalkendeckenkonstruktion von der Oberseite 

durch eine Brandbeanspruchung nach ETK schützt, auszubilden. Es gelten die Bedingungen 

der DIN 4102‑4: 2016‑05 [2]. Der Raumabschluss muss nachgewiesen und die Weiterleitung 

von Feuer und Rauch müssen ausgeschlossen sein. 

Sofern die Holzbalkendecke im obersten Geschoss für einen bauordnungsrechtlich ungenutz-

ten Dachhohlraum genutzt wird, kann auf den Fußbodenaufbau verzichtet werden. Es gilt 

DIN 4102‑4: 2016‑05 [2], Abs. 10.7.5. 

1.2.3. Die Einstufung in die in Abschnitt 1.1.1 genannte Feuerwiderstandsklasse gemäß 

DIN 4102-2: 1977-09 [1] für die Deckenkonstruktion bzw. Dachkonstruktion gilt nur, wenn die, 

die Deckenkonstruktion bzw. Dachkonstruktion aussteifenden und unterstützenden Bauteile, 

in ihrer aussteifenden und unterstützenden Wirkung mindestens ebenfalls der angegebenen 

Feuerwiderstandsklasse angehören. 

1.2.4. Die jeweilige Deckenkonstruktion bzw. Dachkonstruktion darf an Wände aus Mauerwerk, Be-

ton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton angeschlossen werden, die mindestens der Feuerwider-

standsklasse des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1.1 angehören. 

Die Wandanschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass die Einhaltung der Feuerwider-

standsklasse gewährleistet wird. Die tragende, raumabschließende Deckenkonstruktion bzw. 

Dachkonstruktion muss an Wandkonstruktionen gemäß den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik kraftschlüssig angeschlossen werden. 

Für den Anschluss der Deckenkonstruktion bzw. Dachkonstruktion an andere Bauteile - z.B. 

tragende und nichttragende Trennwände in Metallständerbauweise oder tragende und nicht-

tragende Trennwände anderer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z.B. 

durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. 

1.2.5. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für von unten brandbeanspruchte Dach-

konstruktionen mit Holzbalkentragwerk. Dächer mit einer oder mehreren Dachpfetten (auch 

First- und Fußpfette) dürfen mit Dachneigungen zwischen 0° und 80° und Sattel- oder Pult-

dachkonstruktionen ohne Pfetten (z. B. Sparrendächer) dürfen mit einer Dachneigung von 0° 

bis 15° ausgeführt werden. 

1.2.6. Die Holzbalkendachkonstruktion darf oberhalb der Holzbrettschalung, bestehend aus Hobel-

dielen, mit einer nichtbrennbaren mineralischen harten Bedachung ausgeführt werden, die ge-

gen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig ist, wenn in den Abschnitten 4.2 bis 

4.5 nichts anderes benannt wird. Weitere Angaben über Bedachungen, die gegen Flugfeuer 

und strahlende Wärme widerstandsfähig sind, sind DIN 4102‑4: 2016‑05 [2], Abschnitt 11.4 zu 

entnehmen. Der Nachweis der harten Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist 

gesondert zu führen und nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-

ses. 

1.2.7. Die tragende, raumabschließende Decken-, bzw. Dachkonstruktion ist in der Breite nicht be-

grenzt. 
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1.2.8. Bei der Bemessung der Deckenkonstruktion ist eine Belastung von ≤ 5,0 kN/m² (Eigengewicht 

aus Fußbodenaufbau und Verkehrslast) zulässig. Die sich aus der Belastung ergebenden 

Biege- und Schubspannungen, dürfen die nachgewiesenen Biege- und Schubspannungen bei 

einer Spannweite der Holzbalken von l = 4,75 m nicht überschreiten. 

1.2.9. Bei der Bemessung der Dachkonstruktion ist eine Belastung von ≤ 1,0 kN/m² (Einzellast 1,2 

kN) zulässig. Die sich aus der Belastung ergebenden Biege- und Schubspannungen dürfen 

die nachgewiesenen Biege- und Schubspannungen bei einer Spannweite der Dachsparren 

von l = 4,75 m nicht überschreiten. 

1.2.10. Zur Vermeidung eines Feuerübersprungs bei der Dachkonstruktion, z. B. im Traufbereich oder 

im Bereich von Verglasungen, sind Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, damit das Dach nur von 

unten brandbeansprucht wird. 

1.2.11. Durch zusätzliche übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke wird die Ein-

stufung in die angegebene Feuerwiderstandsklasse nicht beeinträchtigt. 

1.2.12. Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwider-

standsklasse nicht. 

1.2.13. Die Klassifizierungen gelten nur für nicht zusätzlich bekleidete Deckenkonstruktionen / unter-

seitige Bekleidungen. Zusätzliche Bekleidungen der Deckenkonstruktionen – insbesondere 

Blechbekleidungen können die brandschutztechnische Wirkung der Dachkonstruktionen auf-

heben.  

1.2.14. Die unterseitige Bekleidung der Dach- bzw. Deckenkonstruktion darf während der Brandbean-

spruchung nur durch ihr Eigengewicht belastet werden. Im Zwischendeckenbereich der Dach- 

bzw. Deckenkonstruktion verlegte Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen und Ähnliches sowie 

Rohre, Leitungen und sonstige Installationen an der tragenden Rohdecke bzw. dem Rohdach 

so befestigt sein, dass die unterseitige Bekleidung im Klassifizierungszeitraum nicht belastet 

wird (brandsichere Befestigung). 

Im Zwischenbereich der Dach- und Deckenkonstruktion dürfen sich keine weiteren brennbaren 

Stoffe befinden. brennbare Kabelisolierungen oder freiliegende schwerentflammbare Baustoffe 

sind in möglichst gleichmäßig verteilter Form gestattet, wenn die Brandlast ≤ 7 kWh/m² ist.  

1.2.15. Wenn in raumabschließenden Decken mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuerschutz-

abschlüsse oder Verglasungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sol-

len, ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Deckenkonstruktion nachzuweisen. 

Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung, erforderlich. 

1.2.16. Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, Installationska-

nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi-

derstandsklasse nach DIN 4102-9: 1990-05 [3] bzw. DIN 4102-11: 1985-12 [4] gesondert nach-

zuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich. 

1.2.17. Aus den für die Bauart gültigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonder-

bauvorschriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleich-

terungen ergeben. 

1.2.18. Sofern die Bauart bzw. Teile der Bauart für Teile baulicher Anlagen verwendet werden soll, an 

die weitere Anforderungen (z.B. bezüglich des Wärmeschutzes, des Schallschutzes, des 

Brandverhaltens oder der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion) 

gestellt werden, ist eine gesonderte Nachweisführung erforderlich. 
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2 Bestimmungen für die Bauart 

2.1 Eigenschaften und Zusammenstellung 

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga-

ben hinsichtlich der Bezeichnungen, der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Ver-

wendbarkeitsnachweises. Bei Verwendung der Bauprodukte ist darauf zu achten, dass die an-

gegebenen Verwendbarkeitsnachweise gültig sind. 

Tabelle 1 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte 

Bauproduktbezeichnung 

Dicke  
(Nennmaß) 

Nennroh-
dichte1) 

Brandverhalten 
(bauaufsichtliche  

Benennung) [mm] [kg/m3] 

Holzbalken aus Vollholz für tragende Zwecke: 
Nadelschnittholz (≥ C 24), 
Laubschnittholz (≥ D 30) 
gemäß nach DIN EN 338: 2016-07 [5] 
bzw. Brettschichtholz (≥ GL24c) 
gemäß DIN EN 14080: 2013-09 [6] in 
Verbindung mit DIN 20000-3: 2015-02 [7] 

≥ 100 x 180 
ρmean ≥ 4202) 
ρmean ≥ 6403) 
ρmean ≥ 4004) 

D-s2, d05) 
normal entflammbar 

Dachlattung gemäß DIN 4074-1: 2012-06 [8] ≥ 50 x 30 ≥ 450 
D-s2, d05) 

normal entflammbar 

Hobeldielen mit Nut und Feder aus Massivholz 
(Nadelholz) gemäß DIN 4072: 2019-04 [9] 

≥ 21 ≥ 440 
D-s2, d05) 

normal entflammbar 

Mineralwolle 
(Glaswolle, Schmelzpunkt < 1000°C) gemäß 
DIN EN 13162: 2015-04 [10] 

100 15 ± 5 
A15) 

nichtbrennbar 

ROCKWOOL DÄMMKEIL 040 
(Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000°C) 
gemäß DIN EN 13162: 2015-04 [10] 

120 37 ± 5 
A2-s1, d05) 

nichtbrennbar 

CD 60/27 (C-Deckenprofile) 
Abmessungen: 60 mm x 27 mm x 0,6 mm 
gemäß DIN 18182-1: 2015-11 [11] und  
DIN EN 14195: 2020-07 [12] 

0,6 --- 
A1 

nicht brennbar 

Direktabhänger für CD 60-27 (l = 125 mm) 
gemäß DIN EN 13964: 2014‑08 [13] 

0,9 --- 
A1 

nicht brennbar 

Siniat LaMassiv  
GKF nach DIN 18180: 2014-09 [14] und  
DF nach DIN EN 520: 2009‑12 [15] 

25 830 ± 5 % 
A2-s1, d05) 

nichtbrennbar 

Pallas Spachtelmasse 

gemäß DIN EN 13963: 2014-09 [16] 
--- --- 

A15) 

nichtbrennbar 

Harte Bedachung aus nichtbrennbaren, 
mineralischen Baustoffen 

--- --- 
A15) 

nichtbrennbar 

1) vom Hersteller angegebene Leistungsmerkmale/Kennwerte des Bauproduktes gemäß technischer Spezifika-
tion, für den im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-Verfahren der Regelungsgegenstand nachgewiesen 
wurde 

2) Mittelwert der Rohdichte ρmean in Abhängigkeit von der Holzart (hier: Mittelwert für Nadelholz C24) 
3) Mittelwert der Rohdichte ρmean in Abhängigkeit von der Holzart (hier: Mittelwert für Laubholz D30) 
4) Mittelwert der Rohdichte ρmean in Abhängigkeit von der Holzart (hier: Mittelwert für Brettschichtholz GL24c) 
5) Baustoffklassifizierung gemäß DIN EN 13501-1: 2019-05 [17] 
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 Grundlegende Prüfdokumente 

Die Liste der Prüfdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegt und wird auf Anfrage 

den zu-ständigen Behörden zur Verfügung gestellt. 

2.3 Verpackung, Transport, Lagerung 

Verpackungen, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die für die Bauart zusam-

mengehörigen Zubehörteile nicht mit Wasser in Berührung kommen, keiner hohen Feuchtigkeit 

ausgesetzt sind sowie vor nicht zulässiger mechanischer Beanspruchung geschützt werden.  

Dürfen die zusammengehörigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-

gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind ent-

sprechende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen. 

Weitergehende Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten gemäß Tabelle 1 sind zu 

beachten. 

2.4 Kennzeichnung und Aufbauanleitung 

Zusammengehörige Systembestandteile zur Erstellung der jeweiligen Holzbalkendecken- bzw. 

Holzbalkendachkonstruktion sind eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben. 

Für die jeweilige Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion ist eine schriftliche Auf-

bauanleitung (z. B. Aufbau-, Montageanleitung bzw. technische Broschüre) zur Verfügung zu 

stellen. Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses hat die Auf-

bauanleitung in Übereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu 

erstellen. Die Aufbauanleitung muss, die für die jeweilige Holzbalkendecken- bzw. Holzbalken-

dachkonstruktion relevanten Teile, sowie die folgenden Angaben enthalten.  

− Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkon-

struktion. 

− Angaben zu dem Aufbau der Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion (z. B. 

Achsabstände der Tragbalken, Ausführung der Befestigungen, Befestigungsabstände, 

Stoßausführung, ggf. Anschlüsse an angrenzende Wände und Decken). 

− Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details. 

3 Übereinstimmungsnachweis 

(1) Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart – Holzbalkende-

cken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Über-

einstimmungserklärung des Anwenders) nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Tech-

nische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert durch 

Runderlass vom 19. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025, S. 363), ergänzt durch den Erlass vom  

2. September 2025 (Erlass 0005100). 

Danach muss der Anwender, der die Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion er-

stellt hat, in einer schriftlichen Übereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 1) bestätigen, 

dass die von ihm ausgeführte Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion den Best-

immungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht. 

(2) Der Anwender muss im Rahmen der Übereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 1) eine 

Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bauprodukte mit allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. 

europäisch technischen Bewertungen vornehmen. 
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4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 Bestimmungen für die ausführenden Firmen 

Die Errichtung/der Aufbau der jeweiligen Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion 

darf nur von Unternehmen ausgeführt werden, die für diese Arbeiten nach § 55 der Bauord-

nung des Landes Nordrhein-Westfalen geeignet sind. Andere Firmen dürfen den Einbau nur 

ausführen, wenn eine Einweisung des Montagepersonals durch Fachkräfte von Firmen erfolgt, 

die auf diesem Gebiet die dazu erforderlichen Erfahrungen besitzen. 

Die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau 

der Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion sowie die Einhaltung der Einbaube-

dingungen sind hierbei zu beachten. 

4.2 Konstruktiver Aufbau der Holzbalkendeckenkonstruktion 

 Tragkonstruktion 

Die Tragkonstruktion der Deckenkonstruktion bilden Balken aus Vollholz für tragende Zwecke 

der Festigkeitsklasse C24 gemäß DIN EN 338: 2016-07 [5], der Sortierklasse S 10 gemäß 

DIN EN 14081-1: 2019-10 [18]. Die Balken müssen aus Bauholz für tragende Zwecke mindes-

tens der Festigkeitsklasse C 24 für Nadelschnittholz bzw. mindestens der Festigkeitsklasse 

D 30 für Laubschnittholz oder Brettschichtholz (≥ GL24c) gemäß DIN EN 14080: 2013-09 [6] 

in Verbindung mit DIN 20000-3: 2015-02 [7] hergestellt werden. 

Die Mindestabmessungen der Balken betragen b x h ≥ 100 mm x 180 mm. 

Der maximale Achsabstand ist mit a ≤ 920 mm auszuführen. 

Die Angaben zur Belastung sowie der statischen Bemessung der Deckenkonstruktion ist 

Abschnitt 1.2.9 und 4.4.1 zu entnehmen. 

 Gefachdämmung 

Der zwischen den Balken der Tragkonstruktion vorliegende Gefachhohlraum (lichte Gefach-

breite ≤ 820 mm) ist mit 100 mm dicker, nichtbrennbarer Mineralwolle Glaswolle (Schmelz-

punkt < 1000 °C) in Verbindung mit den Angaben in Tabelle 1 zu dämmen. Die Gefachdäm-

mung schließt bündig an der Unterkante der Balken der Tragkonstruktion ab. Die Mineralwoll-

dämmung ist hierfür bündig auf der Unterkonstruktion (C-Deckenprofile gemäß Abschnitt 4.2.3) 

aufzulegen. 

Der Dämmstoff muss mit einem Übermaß von ca. 20 mm (Stauchung ca. 20 mm) flankenform-

schlüssig und stramm zwischen den Holzbalken und ohne weitere Befestigung eingebaut wer-

den. Die Mattenstöße der Gefachdämmung sind stumpf und dicht gestoßen auszuführen. 

 Bekleidung der Unterseite der Holzbalkendecke 

Die Befestigung der unterseitigen Bekleidung, bestehend aus 25 mm dicken Siniat LaMassiv 

Typ GKF nach DIN 18180: 2014-09 [14] bzw. Typ DF nach DIN EN 520: 2009‑12 [15]), erfolgt 

an einer zusätzlich angeordneten Unterkonstruktion. Die Unterkonstruktion besteht aus 

C-Deckenprofilen (CD 60 x 27 x 0,6 mm) sowie Direktabhängern. 
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Die C-Deckenprofile werden quer zur Spannrichtung der Balken der Tragkonstruktion, mit 

einem Achsabstand von a ≤ 400 mm, verlegt. Die C-Deckenprofile werden über Direktab-

hänger je Kreuzungspunkt an den Balken befestigt. Die Befestigung der Direktabhänger erfolgt 

jeweils mit einer Schnellbauschraube FN mit Grobgewinde gemäß DIN EN 14566: 2009-10 

[19] (Ø = 3,9 mm, L ≥ 50 mm) je Verbindungsstelle an den Balken. 

Die C-Deckenprofile sind durch je eine Blechschraube Ø = 4,2 mm, L ≥19 mm je Seite direkt 

an den Direktabhängern zu befestigen. 

An den C-Deckenprofilen der Unterkonstruktion ist unterseitig eine Lage aus 25 mm dicken 

Siniat LaMassiv-Platten mit Schnellbauschrauben Ø = 3,9 mm, L ≥ 40 mm in einem Befesti-

gungsabstand von a ≤ 250 mm zu befestigen. Der Reihenabstand ergibt sich aus dem maximal 

zulässigen Achsabstand der Unterkonstruktion von a ≤ 400 mm. Die Verlegerichtung der Siniat 

LaMassiv-Platten erfolgt in Spannrichtung der Balken, quer zu den C-Deckenprofilen der Un-

terkonstruktion. 

Die Längs- und Querstoßfugen werden stumpf gestoßen ausgeführt. Die Querstoßfugen der 

Siniat LaMassiv-Platten sind auf den C-Deckenprofilen anzuordnen, der Fugenversatz ist mit 

≥ 400 mm auszuführen. Es sind keine Kreuzfugen zulässig. 

Alle Plattenfugen und Schraubenköpfe sind mit gipsgebundener Pallas Spachtelmasse gemäß 

DIN EN 13963: 2014-09 [16] zu verspachteln. 

 Obere Abdeckung 

Werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand der Deckenkonstruktion von oben ge-

stellt (s. Abschnitte 1.1.2 und 1.2.2), so ist der Fußbodenaufbau mit ≥ 21 mm dicken Hobeldie-

len (Nut und Feder, Massivholz) gemäß DIN 4072: 2019-04 [9] auszubilden. Die Befestigung 

der Hobeldielen auf den Holzbalken der Tragkonstruktion hat mit je zwei Nägel mit den Ab-

messungen Ø = 2,5 mm, L ≥ 55 mm je Kreuzungspunkt zu erfolgen. Die Hobeldielen sind hier-

bei über mindestens 2 Gefache (als Durchlaufträger) hinwegzuführen. 

Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand der Deckenkonstruktion von der Oberseite sind 

die Abschnitte 1.1.2 und 1.2.2 zu beachten und entsprechend einzuhalten. 

4.3 Konstruktiver Aufbau der Holzsparrendachkonstruktion 

 Tragkonstruktion 

Die Tragkonstruktion des Dachs bilden Balken aus Vollholz für tragende Zwecke der Festig-

keitsklasse C24 gemäß DIN EN 338: 2016-07 [5], der Sortierklasse S 10 gemäß 

DIN EN 14081-1: 2019-10 [18]. Die Balken müssen aus Bauholz für tragende Zwecke mindes-

tens der Festigkeitsklasse C 24 für Nadelschnittholz bzw. mindestens der Festigkeitsklasse 

D 30 für Laubschnittholz oder Brettschichtholz (≥ GL24c) gemäß DIN EN 14080: 2013-09 [6] 

in Verbindung mit DIN 20000-3: 2015-02 [7] hergestellt werden. 

Die Mindestabmessungen der Balken betragen b x h ≥ 100 mm x 180 mm. 

Der maximale Achsabstand ist mit a ≤ 920 mm auszuführen. 

Die Angaben zur Belastung sowie der statischen Bemessung der Dachkonstruktion sind den 

Abschnitten 1.2.10 und 4.4.2 zu entnehmen. 
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 Gefachdämmung 

Der zwischen den Sparren der Tragkonstruktion vorliegende Gefachhohlraum (lichte Gefach-

breite ≤ 820 mm) ist mit 120 mm dicker, nichtbrennbarer Mineralwolle Rockwool Dämmkeil 040 

(Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) in Verbindung mit den Angaben in Tabelle 1 zu dämmen. Die Ge-

fachdämmung schließt hierbei bündig an der Unterkante der Sparren der Tragkonstruktion ab. 

Die Mineralwolldämmung ist hierfür bündig auf der Unterkonstruktion (C-Deckenprofile gemäß 

Abschnitt4.3.3) aufzulegen. 

Der Dämmstoff muss mit einem Übermaß von ca. 20 mm (Stauchung ca. 20 mm) flankenform-

schlüssig und stramm zwischen den Sparren und ohne weitere Befestigung eingebaut werden. 

Die Mattenstöße der Gefachdämmung sind stumpf und dicht gestoßen auszuführen. 

 Untere Bekleidung 

Die Befestigung der unteren Bekleidung, bestehend aus 25 mm dicken Siniat LaMassiv 

Typ GKF nach DIN 18180: 2014-09 [14] bzw. Typ DF nach DIN EN 520: 2009‑12 [15]), erfolgt 

an einer zusätzlich angeordneten Unterkonstruktion. Die Unterkonstruktion besteht aus 

C-Deckenprofilen (CD 60 x 27 x 0,6 mm), sowie Direktabhängern. 

Die C-Deckenprofile werden quer zur Spannrichtung der Balken der Tragkonstruktion, mit ei-

nem Achsabstand von a ≤ 400 mm, verlegt. Die C-Deckenprofile werden über Direktabhänger 

je Kreuzungspunkt an den Balken befestigt. Die Befestigung der Direktabhänger erfolgt jeweils 

mit einer Schnellbauschraube FN mit Grobgewinde gemäß DIN EN 14566: 2009-10 [19] 

(Ø = 3,9 mm, L ≥ 50 mm) je Verbindungsstelle an den Balken. Die C-Deckenprofile sind durch 

je eine Blechschraube Ø = 4,2 mm, L ≥19 mm je Seite direkt an den Direktabhängern zu be-

festigen. 

An den C-Deckenprofilen der Unterkonstruktion ist unterseitig eine Lage aus 25 mm dicken 

Siniat LaMassiv-Platten mit Schnellbauschrauben Ø = 3,9 mm, L ≥ 40 mm in einem Befesti-

gungsabstand von a ≤ 250 mm zu befestigen. Der Reihenabstand ergibt sich aus dem maximal 

zulässigen Achsabstand der Unterkonstruktion von a ≤ 400 mm. Die Verlegerichtung der Siniat 

LaMassiv-Platten erfolgt in Spannrichtung der Balken, quer zu den C-Deckenprofilen der Un-

terkonstruktion. 

Die Längs- und Querstoßfugen werden stumpf gestoßen ausgeführt. Die Querstoßfugen der 

Siniat LaMassiv-Platten sind auf den C-Deckenprofilen anzuordnen, der Fugenversatz ist mit 

≥ 400 mm auszuführen. Es sind keine Kreuzfugen zulässig. 

Alle Plattenfugen und Schraubenköpfe sind mit gipsgebundener Pallas Spachtelmasse gemäß 

DIN EN 13963: 2014-09 [16] zu verspachteln. 

 Obere Abdeckung/obere Bedachung 

Auf der Oberseite der Sparren sind Dachlatten gemäß DIN 4074-1: 2012-06 [8] mit den Maßen 

b x h ≥ 50 mm x 30 mm quer zur Tragrichtung der Sparren zu verlegen. Der Achsabstand ist 

mit a ≤ 400 mm auszuführen. Die Befestigung erfolgt je Kreuzungspunkt in den Sparren mit 

Schnellbauschraube FN mit Grobgewinde gemäß DIN EN 14566: 2009-10 [19] (Ø = 3,9 mm, 

L ≥ 80 mm).  

Weitere Angaben über Bedachungen, die gegen Flugfeuer und strahlende Wärme wider-

standsfähig sind, sind DIN 4102‑4: 2016‑05 [2] Abschnitt 11.4 zu entnehmen. 

Der Nachweis der harten Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist gesondert zu 

führen und nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. 
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4.4 Statische Bemessung 

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach 1.1 gülti-

gen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüberhinausgehenden 

Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen. 

4.4.1. Bei der Bemessung der Deckenkonstruktion ist eine Belastung von ≤ 5,0 kN/m² (Eigengewicht 

aus Fußbodenaufbau und Verkehrslast) zulässig. Die sich aus der Belastung ergebenden 

Biege- und Schubspannungen, dürfen die nachgewiesenen Biege- und Schubspannungen bei 

einer Spannweite der Holzbalken von l = 4,75 m nicht überschreiten. 

4.4.2. Bei der Bemessung der Dachkonstruktion ist eine Belastung von ≤ 1,0 kN/m² (Einzellast 1,2 

kN) zulässig. Die sich aus der Belastung ergebenden Biege- und Schubspannungen dürfen 

die nachgewiesenen Biege- und Schubspannungen bei einer Spannweite der Dachsparren 

von l = 4,75 m nicht überschreiten. 

4.5 Anschlüsse 

Der Anschluss der Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion dicht und kraftschlüs-

sig mit den angrenzenden Bauteilen (Wandkonstruktionen) verbunden werden. Die Einhaltung 

der Feuerwiderstandsklasse muss gewährleistet werden.  

5 Bestimmung für die Nutzung und Wartung 

Die Anforderungen an die Brandschutzwirkung der Bauart werden auf Dauer nur sichergestellt, 

wenn diese stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

Im Falle des Austausches beschädigter oder zerstörter Bestandteile der Bauart ist darauf zu 

achten, dass die neu zu verwendenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den 

Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ent-

sprechen. 

6 Rechtsgrundlage 

(1) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 17 der Bauordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 

21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt geändert am 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 

1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Tech-

nische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert durch 

Runderlass vom 19. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025, S. 363), ergänzt durch den Erlass vom  

2. September 2025 (Erlass 0005100), Teil C4, lfd. Nr. C 4.1 erteilt. 

(2) In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundla-

gen enthalten. 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21330&vd_back=N1172&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21330&vd_back=N1172&sg=0&menu=0
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Normen und Richtlinien 

[1] DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfungen 

[2] DIN 4102‑4: 2016‑05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung 
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

[3] DIN 4102-9: 1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Be-
griffe, Anforderungen und Prüfungen 

[4] DIN 4102-11: 1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöff-
nungen 

[5] DIN EN 338: 2016-07 Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen 

[6] DIN EN 14080: 2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderun-
gen 

[7] DIN 20000-3: 2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 3: Brettschichtholz 
und Balkenschichtholz nach DIN EN 14080 

[8] DIN 4074-1: 2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz 

[9] DIN 4072: 2019-04 Gespundete Bretter aus Nadelholz 

[10] DIN EN 13162: 2015-04 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2012+A1:2015 

[11] DIN 18182-1: 2015-11 Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahl-
blech 

[12] DIN EN 14195: 2020-07 Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren 

[13] DIN EN 13964: 2014‑08 Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren 

[14] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen 

[15] DIN EN 520: 2009‑12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

[16] DIN EN 13963: 2014-09 Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren 

[17] DIN EN 13501-1: 2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver-
halten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten 
von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018 

[18] DIN EN 14081-1: 2019-10 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende 
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

[19] DIN EN 14566: 2009-10 Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 14566:2008+A1:2009 

 

Weitere Literatur 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); vom 15. Juni 2021, zuletzt ge-
ändert durch Runderlass vom 19. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025, S. 363), ergänzt durch den Erlass vom 
2. September 2025 (Erlass 0005100) 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt geändert am 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft 
getreten am 1. Januar 2024 

Die Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dieses Allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses jeweils gültige Fassung einschließlich der jeweilig gültigen Än-
derungen und Ergänzungen. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21330&vd_back=N1172&sg=0&menu=0
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Anlage 1  

Muster für eine Übereinstimmungserklärung 
 

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruk-

tion*) mit Gefachdämmung und unterseitiger Bekleidung mit Siniat LaMassiv-Platten hergestellt hat: 

 

 

− Bauvorhaben:  

 

 

− Zeitraum der Herstellung: 

 

 

− Feuerwiderstandsklasse der Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion*):  F 30-B 

 

 

Hiermit wird bestätigt, dass die Holzbalkendecken- bzw. Holzbalkendachkonstruktion*) mit einer unter-

seitigen Bekleidung mit Siniat LaMassiv-Platten, sowie einem oberseitigen Abschluss und Gefachdäm-

mung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allge-

meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P SAC 02/III-760 der Gesellschaft für Materialforschung und 

Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH vom 25. September 2025 hergestellt sowie nach der Ein-

bauanleitung, die der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für die Wand-

konstruktion bereit gestellt hat, eingebaut wurde. 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie z. B. Tragkonstruktion, Verbin-

dungsmittel und Dämmstoff wird dies ebenfalls bestätigt aufgrund: 

− der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allge-

meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses*) 

− eigener Kontrollen*) 

− entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die 

der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat*) 

 

 

   

Ort, Datum  Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 

*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 2 Zeichnerische Darstellung des konstruktiven Aufbaus der Holzbalkendecken- bzw. Holz-

balkendachkonstruktion 

 
Bild A2/ 1: Querschnitt – Ausführungsvariante Holzbalkendeckenkonstruktion 
 
 
 

 
Bild A2/ 2: Querschnitt – Ausführungsvariante Holzbalkendachkonstruktion 

Harte Bedachung 
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